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Refik Anadol, Unsupervised (2022)
Eigenes Foto
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Refik Anadol, Unsupervised (2022)
Eigenes Foto

§ 2 UrhG. Geschützte Werke
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur 
persönliche geistige Schöpfungen.

§ 7 UrhG. Urheber
Urheber ist der Schöpfer des Werkes.
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Refik Anadol, Unsupervised (2022)
Eigenes Foto

§ 23 UrhG. Bearbeitungen und Umgestaltungen
(1) Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen 
eines Werkes, insbesondere auch einer Melodie, 
dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers 
veröffentlicht oder verwertet werden. Wahrt das 
neu geschaffene Werk einen hinreichenden 
Abstand zum benutzten Werk, so liegt keine 
Bearbeitung oder Umgestaltung im Sinne des 
Satzes 1 vor.
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„Die Verwendung digitaler kultureller Güter als Trainingsdaten treibt folgerichtig 
die zweite Entwicklung voran, die für Urheber:innen und ausübende 

Künstler:innen und ihre administrativen Partner:innen existenzbedrohend ist: Der 
Output generativer KI konkurriert ab Erscheinen mit den Werken, die zu seiner 

Erzeugung herangezogen wurden.“

Matthias Hornschuh, IU Mag #7, S. 7

„Als ein allgemeiner Grundsatz kann gelten, daß der Urheber insbesondere dort 
im Interesse der Allgemeinheit freien Zugang zu seinen Werken gewähren muß, 

wo dies unmittelbar der Förderung der geistigen und kulturellen Werte dient, die 
ihrerseits Grundlage für sein Werkschaffen sind.“

Amtl. Begr. zum UrhG, BT-Drucks. IV/270, S. 63 
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Scraping

VerwertungTraining / Anwendung

§ 16 UrhG. Vervielfältigungsrecht
(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, 
Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, 
gleichviel ob vorübergehend oder dauerhaft, in 
welchem Verfahren und in welcher Zahl.
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§ 44b UrhG

Privilegiert: alle Personen, auch 
Journalist:innen, kommerzielle 
Unternehmen

§ 60d UrhG

Privilegiert: nicht-kommerzielle 
Forschungsorganisationen, 
Bibliotheken und Museen, einzelne 
Forschende

Umsetzung von Art. 4 DSM-RL Umsetzung von Art. 3 DSM-RL und 
Art. 5 III lit. a InfoSoc-RL

§ 44b UrhG. Text und Data Mining
(2) Zulässig sind Vervielfältigungen von rechtmäßig zugänglichen 
Werken für das Text und Data Mining. (...)
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TDM = „automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen 
oder digitalisierten Werken, um daraus Informationen insbesondere 
über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen“ (§ 44b I UrhG)

• Mining als solches urheberrechtlich nicht relevant, da kein Eingriff in 
Verwertungsrechte der Urheber:innen

• Herstellung eines Trainings-Korpus erfordert vorherige 
Vervielfältigung: Digitalisierung, Normalisierung usw.

• Problem beim KI-Training: Nutzung ggf. in veränderter Form

• Problem bei generativer KI: Informationsgewinnung durch KI („Black 
box“)? à Dreistufentest (Art. 7 II 1 DSM-RL) 

• Voraussetzung: rechtmäßiger „Zugang“ zum Werk: Eigentum am 
Werkstück, Nutzungsvertrag, frei zugängliche Werke im Internet
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§ 60d UrhG. TDM für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung
(1) Vervielfältigungen für Text und Data Mining (§ 44b I und II 1) sind für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung nach Maßgabe der nach-
folgenden Bestimmungen zulässig.

• Forschungsorganisationen, die nicht gewinnorientiert sind (inkl. 
Public-Private-Partnerships)

• für Bibliotheken und Museen nicht-kommerzieller Zweck nach 
Gesetzeswortlaut nicht maßgeblich, sondern öffentlicher Zugang

• Für Archive und Kulturerbe-Einrichtungen keine Beschränkung im 
Gesetz

• Öffentliche Zugänglichmachung des Korpus nur an bestimmt 
abgegrenzte Forschungsgruppen oder zur Evaluierung zulässig
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§ 44b UrhG

Zulässig: Vervielfältigungen

Löschungspflicht, wenn für TDM 
„nicht mehr erforderlich“

Ausschluss bei Rechtevorbehalt

§ 60d UrhG

Zulässig: Vervielfältigungen und 
öffentliche Zugänglichmachung (IV)

gesicherte Aufbewahrung, solange 
für Forschungszwecke erforderlich

zwingendes Recht (§ 60g II UrhG)

keine Vergütungspflicht keine Vergütungspflicht

TDM = „automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen 
oder digitalisierten Werken, um daraus Informationen insbesondere 
über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen“ (§ 44b I UrhG)
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§ 44b UrhG. Text und Data Mining
(2) ... Die Vervielfältigungen sind zu löschen, wenn sie für das Text und 
Data Mining nicht mehr erforderlich sind.

• In den Trainingsdaten enthaltene Werke sind als solche nicht in der 
KI „gespeichert“ (aber extrahierbar?)
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Quelle: https://not-just-
memorization.github.io/e
xtracting-training-data-
from-chatgpt.html
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§ 44b UrhG. Text und Data Mining
(2) ... Die Vervielfältigungen sind zu löschen, wenn sie für das Text und 
Data Mining nicht mehr erforderlich sind.

• In den Trainingsdaten enthaltene Werke sind als solche nicht in der 
KI „gespeichert“ (aber extrahierbar?)

• Pflicht zur Löschung der Trainingsdaten problematisch bei externer 
Datensammlung

• Investition in Datensammlung nur sinnvoll bei mehrfacher 
Verwendung
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§ 44b UrhG. Text und Data Mining
(3) Nutzungen nach Absatz 2 Satz 1 sind nur zulässig, wenn der 
Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat. Ein Nutzungsvorbehalt 
bei online zugänglichen Werken ist nur dann wirksam, wenn er in 
maschinenlesbarer Form erfolgt.

• Rechtevorbehalt (§ 44b III UrhG) weitgehend ungeklärt:
• Bei online zugänglichen Werken „in maschinenlesbarer Form“  (z.B. 

robots.txt, „TDM reserved“)

• Bei anderem Ausgangsmaterial (Bücher, CD-ROM, Offline- 
Datensammlungen) nicht näher geregelt: „angemessene Form“

• Wer muss Vorbehalt erklären (Urheber:in, Verlag?)

• Wo muss Vorbehalt erklärt werden (einzelnes Werkstück, global)?
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§ 61 UrhG. Verwaiste Werke
(1) Zulässig sind die Vervielfältigung und die öffentliche 
Zugänglichmachung verwaister Werke nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5.
(2) Verwaiste Werke im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Werke ...
aus Sammlungen (Bestandsinhalte) von öffentlich zugänglichen 
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Archiven sowie von 
Einrichtungen im Bereich des Film- oder Tonerbes, wenn diese 
Bestandsinhalte bereits veröffentlicht worden sind, deren Rechtsinhaber 
auch durch eine sorgfältige Suche nicht festgestellt oder ausfindig gemacht 
werden konnte.

§ 60e UrhG. Bibliotheken
(1) Öffentlich zugängliche Bibliotheken, die keine 
unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen 
Zwecke verfolgen (Bibliotheken), dürfen ein Werk 
aus ihrem Bestand oder ihrer Ausstellung für 
Zwecke der Zugänglichmachung, Indexierung, 
Katalogisierung, Erhaltung und Restaurierung 
vervielfältigen oder vervielfältigen lassen, auch 
mehrfach und mit technisch bedingten 
Änderungen.

§ 60f UrhG. Archive
(1) Für Archive, Einrichtungen im Bereich des Film- oder Tonerbes 
sowie öffentlich zugängliche Museen und Bildungseinrichtungen, 
die keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke 
verfolgen, gilt § 60e ... entsprechend.
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Article 28b
Obligations of the provider of a foundation model

4. Providers of foundation models used in AI systems specifically intended to generate, 
with varying levels of autonomy, content such as complex text, images, audio, or video 
(“generative AI”) and providers who specialise a foundation model into a generative AI 
system, shall in addition
a) comply with the transparency obligations outlined in Art. 52 (1),
b) train, and where applicable, design and develop the foundation model in such a way 
as to ensure adequate safeguards against the generation of content in breach of Union 
law in line with the generally-acknowledged state of the art, and without prejudice to 
fundamental rights, including the freedom of expression,
c) without prejudice to national or Union legislation on copyright, document and make 
publicly available a sufficiently detailed summary of the use of training data protected 
under copyright law. 

Position des EU-Parlaments

Providers of foundation models should demonstrate that they have taken adequate 
measures to ensure the models are trained in compliance with applicable Union 
copyright law, in particular respect the opt-out from the TDM exception.

Vorschlag der EU-Ratspräsidentschaft
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Quelle: tagesspiegel.de
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Quelle: 
https://www.europarl.europa.eu/
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